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Checkliste: Mindestbestandteile einer Arbeitgeberinformation vor einer personellen Einzelmaßnahme
	
	Ja
	Nein

	Hat der Arbeitgeber über die Natur der geplanten Maßnahme informiert (welcher konkreten personellen Maßnahme soll der Betriebsrat zustimmen und zu welchem Zeitpunkt soll diese erfolgen)?
	□
	□

	Hat der Arbeitgeber Auskunft über die Person der Beteiligten erteilt (dazu zählen alle von der Maßnahme unmittelbar betroffenen Arbeitnehmer, beispielsweise Arbeitnehmer, die Nachteile aufgrund einer geplanten Einstellungen erleiden können; bei Einstellungen muss der Arbeitgeber die Personalien aller Bewerber mitteilen)?
	□
	□

	Hat der Arbeitgeber über die vorgesehene Eingruppierung informiert (dazu gehört auch die Begründung, weshalb er sich für eine bestimmte Vergütungsgruppe entschieden hat sowie eine Auskunft über alle Vertragsbestandteile, die Auskunft über Art und Dauer der Beschäftigung geben)?
	□
	□

	Hat der Arbeitgeber über die Auswirkungen der Maßnahme Auskunft erteilt (z. B. Hinweis auf Abbau von Überstunden durch Neueinstellungen oder Vermeidung von Kurzarbeit durch Versetzungen; bei Einstellungen und Versetzungen muss der Arbeitgeber den in Aussicht genommenen Arbeitsplatz mitteilen)?
	□
	□

	Hat der Arbeitgeber im Zuge einer Einstellung die Bewerbungsunterlagen aller Bewerber vorgelegt (Vorlage bedeutet Aushändigung für maximal eine Woche, Frist kann einvernehmlich verlängert werden)?
	□
	□

	Hat der Arbeitgeber um Zustimmung zur geplanten Maßnahmen ersucht?
	□
	□

	Fazit: Können die in der Checkliste genannten Fragen bejaht werden, genügt der Arbeitgeber seiner Informationspflicht, mit der Folge, dass die einwöchige Vetofrist für den Betriebsrat nach § 99 Abs. 3 BetrVG zu laufen beginnt.
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